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Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt  
(Kommunalverfassungsgesetz - KVG LSA)  
 
Landesrecht Sachsen-Anhalt 
 
Vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA S. 288)(1)     (2)    
 
 
 
(1) Red. Anm.:   
 
Artikel 1 des Gesetzes zur Reform des Kommunalverfassungsrechts des Landes Sachsen-Anhalt und zur 
Fortentwicklung sonstiger kommunalrechtlicher Vorschriften (Kommunalrechtsreformgesetz) vom 
17. Juni 2014 (GVBl. LSA S. 288) 
 
 
 
(2) Red. Anm.:   
 
Nach Artikel 23 Absatz 2 des Gesetzes zur Reform des Kommunalverfassungsrechts des Landes 
Sachsen-Anhalt und zur Fortentwicklung sonstiger kommunalrechtlicher Vorschriften 
(Kommunalrechtsreformgesetz) vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA S. 288) treten § 82 Abs. 1 und 2 und § 88 
Abs.1 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt vom 17. Juni 2014 
(GVBl. LSA S. 288) am 1. Juli 2018 in Kraft.  
Nach Artikel 23 Absatz 3 des Gesetzes zur Reform des Kommunalverfassungsrechts des Landes 
Sachsen-Anhalt und zur Fortentwicklung sonstiger kommunalrechtlicher Vorschriften 
(Kommunalrechtsreformgesetz) vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA S. 288) tritt § 86 des 
Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA S. 288) am 
1. Juli 2019 in Kraft. 
 
 
 
Teil 5 
Innere Kommunalverfassung 
Abschnitt 3: Beschäftigte 
§ 78 Gleichstellungsbeauftragte 
 
(1) Kommunen, die nicht Mitgliedsgemeinden von Verbandsgemeinden sind, haben zur Verwirklichung 
des Grundrechts der Gleichberechtigung von Frauen und Männern eine Gleichstellungsbeauftragte zu 
bestellen; das Nähere regelt die Hauptsatzung. 
 
(2) In Kommunen mit mindestens 25.000 Einwohnern ist die Gleichstellungsbeauftragte hauptamtlich 
tätig. In Kommunen mit weniger als 25.000 Einwohnern wird eine in der Verwaltung hauptberuflich Tätige 
mit der Gleichstellungsarbeit betraut, die zur Wahrnehmung dieser Aufgabe von ihren sonstigen 
Arbeitsaufgaben entsprechend zu entlasten ist. In Mitgliedsgemeinden von Verbandsgemeinden werden 
die Aufgaben der Gleichstellungsbeauftragten von der Gleichstellungsbeauftragten der 
Verbandsgemeinde wahrgenommen. 
 
(3) Die Gleichstellungsbeauftragte ist unmittelbar dem Hauptverwaltungsbeamten unterstellt. Bei der 
Ausübung ihrer Tätigkeit ist sie nicht weisungsgebunden. 
 
(4) Die Hauptsatzung hat zu bestimmen, dass die Gleichstellungsbeauftragte an den Sitzungen der 
Vertretung und der Ausschüsse teilnehmen kann, soweit ihr Aufgabenbereich betroffen ist. Ihr ist in 
Angelegenheiten ihres Aufgabenbereiches auf Verlangen das Wort zu erteilen. 
 
 
§ 79 KVG LSA – Interessenvertreter, Beauftragte, Beiräte  
 
Die Kommunen können für bestimmte Aufgabenbereiche besondere Interessenvertreter und Beauftragte 
bestellen sowie Beiräte bilden. 
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